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Vorwort

Die parlamentarische Demokratie lebt von der stetigen Auseinandersetzung. In
einem freiheitlich und demokratisch organisierten Gemeinwesen existieren unter-
schiedlichste politische wie auch gesellschaftliche Strömungen. Dieser Zustand führt
zu einem entsprechend zusammengesetzten Parlament. Der Bundestag als Vertre-
tung des Volkes repräsentiert nicht zuletzt auch die Konfliktlinien der Gesellschaft.
Durch das vom Grundgesetz statuierte parlamentarische Regierungssystem spaltet
sich das Gesamtparlament in ein Regierungs- und ein Oppositionslager auf. Zwi-
schen diesen beiden politischen Kräften verlaufen beim parlamentarischen Regieren
die tatsächlichen Grenzlinien.

Das Grundgesetz lässt dieses Spiel der politischen Kräfte zu. Es ermöglicht einen
stetigen politischen Wettbewerb innerhalb wie außerhalb des Parlaments und schafft
damit wie selbstverständlich die Existenz einer Opposition. Dieses Ergebnis wirkt
eigentlich sonderbar. Die Verfassung kennt keine ausdrücklich verankerten Oppo-
sitionsstrukturen. Während die Machtstrukturen der regierenden Mehrheit klar ge-
regelt sind, taucht die oppositionelle Minderheit im Verfassungstext nicht auf. Diese
Arbeit hat sich daher zum Ziel gesetzt, der Opposition auch aus verfassungsrecht-
licher Sicht die Rolle zukommen zu lassen, die sie im politischen Bereich längst
eingenommen hat.

Die vorliegende Arbeit wurde im Oktober 2013 als Dissertation von der Juristi-
schen Fakultät der Europa-Universität Viadrina angenommen. Danken möchte ich an
dieser Stelle meinem Doktorvater und Erstgutachter Herrn Prof. Dr. Heinrich
Amadeus Wolff für die Betreuung der Arbeit. Mein Dank gilt auch Herrn Prof. Dr.
Franz-Joseph Peine für die zeitnahe Erstellung des Zweitgutachtens. Meine be-
sondere Dankbarkeit möchte ich an dieser Stelle auch meiner Familie sowie meiner
Frau Melanie gegenüber ausdrücken, die mich stets dabei unterstützt haben, diese
Arbeit zu beenden.

Frankfurt (Oder), im April 2014 Daniel Mundil
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A. Rechtliche Begriffs- und
Wesensbestimmung der parlamentarischen

Opposition in Deutschland

I. Einführung

Allgemein existiert eine gewisse Vorstellung darüber, was Opposition ist. Auf den
ersten Blick zählen all diejenigen politischen Kräfte dazu, die der Regierung ge-
genüberstehen. Diese Schlussfolgerung legt bereits der Begriff Opposition nahe. Er
stammt vom lateinischen „opponere“, was entgegenstellen oder einwenden heißt.

Trotz dieser einfachen Beschreibung fällt es schwer, den Oppositionsbegriff
rechtlich zu bestimmen. Dabei sind zwei Problemlagen erkennbar. Einerseits muss
der Rechtsbegriff „Opposition“ definiert werden. Andererseits bedarf es einer
Klärung, ob die Opposition eine eigene Rechtsposition besitzt. Gemeint ist also die
verfassungsrechtliche Einordnung dieser eigentlich nur politisch beschriebenen
Kraft.

Das Gesetz selbst bietet hierzu wenig Hilfe an. Bis auf wenige Erwähnungen in
§ 52 AbgG sowie § 92 Abs. 2 Nr. 3 StGB ist die Opposition jedenfalls auf der
Bundesebene gesetzlich nicht weiter verankert. Ein Blick in den derzeit bestehenden
wissenschaftlichen Meinungsstand zeigt, dass dieses staatsrechtliche Gebiet in
jüngerer Zeit wenig Beachtung fand. Neben einigen Entscheidungen des BVerfG1,
die die Opposition erwähnen, finden sich nur vereinzelt Aussagen des höchsten
deutschen Gerichts zum genannten Problemkreis.2 Eine Begriffs- oder Wesensbe-
stimmung hat das BVerfG bisher nicht vorgenommen. Ausdrücklich offengelassen
hat es die Frage, ob die Opposition ein eigenes Recht auf Chancengleichheit zur
Regierung besitzt.3 Lediglich einige Verfassungsgerichte der Bundesländer4 haben
sich wegen der landesverfassungsrechtlichen Verankerung5 der parlamentarischen
Opposition mit diesem Thema befasst. Auch in der Literatur ist die Diskussion recht

1 Vgl. etwa BVerfGE 2, 1; 5, 85.
2 Ob die Opposition ein eigenes Recht auf Chancengleichheit habe, hat das BVerfG aus-

drücklich offen gelassen: BVerfGE 10, 4 (16 f.).
3 So BVerfGE 10, 4 (16).
4 So etwa das SachsAnhVerfG Urteil vom 29. 05. 1997, Az. LVG 1/96, LKV 1998, 101 ff.

sowie das VGH Rheinland-Pfalz Urt. v. 11. 10. 2010, Az. VGH O 24/10, DvBl 2010, 1504.
5 Vgl. dazu etwa Art. 55 Abs. 2 LV-BB; Art. 12 LV-SH; Art. 24 LV-HH; Art. 40 LV-Sachs.;

Art. 48 LV-SA.



still geworden. Nach den grundlegenden Arbeiten von Schneider6 und Haberland7

finden sich kaum umfangreichere Abhandlungen jüngeren Datums.8

Diese geringe rechtliche Aufmerksamkeit spiegelt sich nicht in der Bedeutung der
Opposition für die tägliche Verfassungswirklichkeit wieder. Die Opposition spielt als
politische Kraft im täglichen Meinungskampf eine wichtige Rolle, sei es in der
parlamentarischen Auseinandersetzung, Einflüsse auf die Gesetzgebung durch die
Arbeit im Bundesrat oder einfach nur als Protestbewegung im Rahmen des öffent-
lichen Meinungskampfes. Bei allen Mehrheitsentscheidungen findet sich in der
Regel eine unterliegende Minderheit, die die getroffenen Entscheidungen nicht
mitträgt. Diese „Minderheit“ verschafft sich entsprechendes Gehör und agiert im
Rahmen ihrer Rechte und sonstigen Möglichkeiten, um Einfluss auf die Mehr-
heitsmeinung zu erlangen. Demokratische Systeme konstituieren diesen täglichen
Meinungskampf zwischen Regierung und Opposition. Und auch das Grundgesetz
verankert dieses Prinzip als eines seiner Grundstrukturen in der freiheitlich demo-
kratischen Grundordnung.9

Während rechtlich die Einordnung und der Kompetenzbereich der Regierung klar
definiert sind, erfährt die Opposition diese Aufmerksamkeit nicht. Sie bleibt „in-
stitutionalisierte Minderheit“. Institutionalisiert darf hier jedoch nicht im verfas-
sungsrechtlichen Sinne verstanden werden. Der Begriff beschreibt eher die tat-
sächliche Verankerung im politischen Alltag.

Die Bedeutung dieser „institutionalisierten Minderheit“ soll vorliegend näher
untersucht werden. Es gilt, die rechtliche Einordnung der parlamentarischen Op-
position zu bestimmen. Trotz des Schweigens der Verfassung besitzt die Opposition
ihren festen Platz im Gefüge des Grundgesetzes. Sie ist elementarer Bestandteil des
realen und auch juristischen Verfassungslebens. Dieser feste Platz in der Verfas-
sungspraxis soll nun auch verfassungsrechtlich greifbar werden.

Neben der Verortung der Opposition im Grundgesetz bedarf es auch einer Klärung
ihrer Rechtsnatur. Im Folgenden wird daher auch versucht, den Rechtsbegriff Op-
position so zu bestimmen, dass eine juristische Handhabung möglich wird. Daneben
soll auch eine Bestimmung der Rechtsnatur der Opposition erfolgen.

II. Historischer Hintergrund

Jede verfassungsrechtliche Problematik lässt sich i. d.R. nur aus ihrem histori-
schen Kontext heraus verstehen. Das Grundgesetz als Verfassung der Bundesrepu-

6 Schneider, Opposition.
7 Haberland, Opposition.
8 Zu erwähnen sei hier: Poscher, AöR 122 (1997), 444 ff.; sowie: Cancik, Parlamentarische

Opposition in den Landesverfassungen.
9 Vgl. BVerfGE 5, 85 (197 ff.).
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blik Deutschland fand bei seiner Entstehung eine vorgegebene historische Aus-
gangslage vor. Aus dieser Historie heraus hat der Parlamentarische Rat dem
Grundgesetz seine bis heute geltende Grundprägung gegeben. Zum Verständnis der
Opposition als Teil des Verfassungslebens muss man sich zunächst diesen histori-
schen Kontext vor Augen halten.

1. Die Ursprünge

Opposition als legitime Gewalt im Staatsaufbau hängt unmittelbar am Bestehen
von demokratischen und in der Regel auch parlamentarischen Strukturen. Die ersten
Anfänge finden sich im britischen Westminster-Modell. Hier etablierte sich mit dem
Kompetenzzuwachs des Parlaments eine zunehmende Parlamentarisierung. Diese
zog auch nach vielfältiger Parteienbildung zwischen 1846 und 1868 bald die Bildung
einer parlamentarischen Opposition nach sich.10 Sie stand, in dem sich bildenden
Zweiparteiensystem, als legitime Kraft der regierenden Mehrheit gegenüber.11 Seit
dem Jahre 1937 erhielt der Oppositionsführer durch den „Ministers of the crown act“
ein Ministergehalt.12 Dies untermauerte die Stellung der Opposition im parlamen-
tarischen Gefüge und etabliert diese als „Staatseinrichtung“.13

Auch in Deutschland zeichnete sich frühzeitig ein parlamentarisches Kräftezerren
verschiedener politischer Strömungen ab. Bereits die Revolution von 1848 war von
zwei verschiedenen politischen Strömungen getragen, die durchaus unterschiedliche
Ziele vertraten.14 Zum einen gab es eine liberale, vom Bürgertum getragene
Schicht.15 Zum anderen existierte die sozialistische Gruppe, die sich als Vertreterin
der Interessen der Arbeiter und Handwerker sah.16

Auch in der ersten deutschen „parlamentsartigen“ Versammlung, der National-
versammlung in der Paulskirche von 1848, ist diese Kräfteaufspaltung schon zu
beobachten. In der Nationalversammlung existierten verschiedene Fraktionen un-
terschiedlicher politischer Ausrichtungen. Ihren Namen erhielten diese Fraktionen
nach den Namen der gastronomischen Einrichtungen, in denen sie in der Regel
zusammenkamen.17 Die Fraktionen waren dennoch nicht mit heutigen Fraktionen in
den Parlamenten zu vergleichen. Ihnen fehlte weithin die Gleichförmigkeit in den

10 Johnson, in: Parlamentarische Opposition, S. 27.
11 Johnson, in: Parlamentarische Opposition, S. 27.
12 Döring, in: Politische Opposition in Deutschland und im internationalen Vergleich, S. 22;

Johnson, in: Parlamentarische Opposition, S. 29.
13 Döring, in: Politische Opposition in Deutschland und im internationalen Vergleich, S. 22;

Johnson, in: Parlamentarische Opposition, S. 29.
14 Kimminich, Deutsche Verfassungsgeschichte, S. 353.
15 Kimminich, Deutsche Verfassungsgeschichte, S. 353.
16 Kimminich, Deutsche Verfassungsgeschichte, S. 353.
17 Frotscher/Pieroth, Verfassungsgeschichte, Rn. 319.
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